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Qualifizierungsmaßnahmen Prävention (Aus- und Fortbildung 

Ehrenamtlicher) im BDKJ in der Region München e.V. 

 

 Präventionsschulungen 

Die Teilnahme an einer Präventionsschulung ist für alle Mandatsträger*innen 

(Wahlämter), Leitungen und Verantwortungsträger*innen bei Veranstaltungen sowie 

hauptberuflichen Mitarbeiter*innen des BDKJ in der Region München e.V. 

verpflichtend. Bei hauptberuflichen Mitarbeiter*innen des EJA wird die Schulung 

aufgrund der internen Vorgaben nicht vom BDKJ in der Region München e.V. geprüft, 

sondern obliegt dem Verantwortungsbereich des Anstellungsträgers. Die Schulung ist 

spätestens innerhalb eines halben Jahres nach Übernahme des Wahlamts bzw. der 

Tätigkeit zu absolvieren bzw. ein Nachweis über eine bereits absolvierte Schulung zu 

erbringen. Die Schulung hat ab Schulungszeitpunkt eine Gültigkeit von drei Jahren 

und muss nach Ablauf erneuert bzw. vertieft werden. 

Sollte es sich um eine einmalige Tätigkeit (Bsp. Leitung einer Freizeit) handeln, ist 

sie vorab zu absolvieren. 

Die Präventionsschulungen des BDKJ in der Region München e.V. werden regelmäßig 

von der Geschäftsstelle organisiert. Die Schulungen werden öffentlich 

ausgeschrieben und können von allen Mitgliedern der Jugendverbände und Nicht-

Mitgliedern wahrgenommen werden. Alternativ können auch Präventionsschulungen 

der katholischen Jugendverbände im BDKJ, der Bases des Erzbischöflichen 

Jugendamtes oder der Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land besucht 

werden. Dies gilt auch für Präventionseinheiten, die im Rahmen eines 

Jugendleiter*innen-Kurses nach Juleica-Standards bei einem der genannten Träger 

absolviert werden. Über die Anerkennung von anderen Präventionsschulungen 

entscheidet der BDKJ Stadt- und Regionalvorstand, diese müssen ebenfalls 

mindestens 3 Zeitstunden umfassen. 

 

Bescheinigungen und Dokumentation 

Nach erfolgreicher Teilnahme an einer Präventions- und/oder Vertiefungsschulung 

erhalten die Teilnehmer*innen eine Teilnahmebescheinigung durch den*die 

Schulungsveranstalter*in. Auf dieser sind Themen, Ort, Datum und Veranstalter*in 

der Schulung festgehalten. 

Bei Personen die an einer Präventions- und/oder Vertiefungsschulung des BDKJ in 

der Region München e.V. teilgenommen haben, wird die Teilnahme darüber hinaus 

dokumentiert. Personen, die an einer Präventionsschulung teilgenommen haben, 

welche nicht vom BDKJ RM durchgeführt wurde, schicken eine entsprechende 

Teilnahmebescheinigung an die Geschäftsstelle des BDKJ in der Region München 

e.V. Diese dokumentiert den Eingang der Bescheinigung datenschutzkonform und 

bestätigt den Erhalt. 


